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2 Zust Erman/Hähnchen, Rn 2; MK-BGB/AW?, Rn 3; Staudinger/Chiusi (2013), § 516 Rn 349.
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§ 522 Keine Verzugszinsen

Zur Entrichtung von Verzugszinsen ist der Schenker nicht verpflichtet.

Eine Abrede, wonach der Schenker trotz des gesetzlichen Ausschlusses in § 522 aufVerzugszinsen 1 
(§§ 288, 290) haften solle, belegt der Versprechensempfänger1.

Hingegen belegt der Schenker eine Abrede, wonach über § 522 hinaus auch der Ersatz von Ver- 2 
zugsschaden nach §§ 280 I, II, 286 ausgeschlossen sein soll. Dasselbe gilt für den zusätzlichen Aus
schluss gesetzlicher Zinsen, die nicht bereits von § 522 erfasst sind.
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